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Landesleistungsstützpunkt Sundern-Sorpesee:

Olpe gewinnt 2. Stützpunktturnier

KvG und Clemensschule siegen in Münster-Hiltrup:

13. Spielfest für Fairneß und Toleranz

VK Bonn feiert 25jähriges Bestehen:

Spendenaktion: Kerzen 
ersetzen Licht und Heizung

Mit insgesamt 8 Mannschaften (40
Mädchen) der Jahrgänge 92/93
waren die Kreise beim 2. Stützpunktur-
nier Westfalen-Süd vertreten. Mit dem

größten Kontingent kam der neu gebil-
dete Volleyballkreis Siegen-Olpe. 
Die Kreise Soest und Hamm sagten ihre
Teilnahme ab, weil sie in diesen Jahr-

gängen keine Talente entdecken konn-
ten. Dabei konnte Stützpunktleiter Hans
Schlecht mit seinem Trainergespann
Ralf Siedhoff, Julian Schallow zusam-
men mit den Heimtrainern Herbert Mül-
ler aus dem MK, Ralf Siedhoff aus dem
HSK, Josef Basch aus Olpe und Marita
Terkowsky aus Siegen eine Reihe von
Talenten sichten. 
Besonders stark scheint bei diesem Jahr-
gang der Volleyballkreis Siegen-Olpe
zu sein. 
Die Olper Mädchen setzten sich dann
auch im Endspiel gegen den Märki-
schen Kreis durch und konnten somit
den Wanderpokal mit ins südliche Sau-
erland nehmen. Circa 18 Mädchen
werden nun zum ersten gemeinsamen
Stützpunkttraining eingeladen.

Beim 13. Spielfest der Volleyballgrund-
schulmannschaften und der Klassen 5
und 6 der weiterführenden Schulen
siegte das Kardinal-von-Galen Gymna-
sium deutlich vor der Gutenberg-Real-
schule, dem Kant-Gymnasium und dem
Gymnasium St. Mauritz. Das Grund-
schulturnier gewann die 1. Mannschaft
der Clemensschule vor der Ludgerus-
schule und dem 2. Team der Clemens-
schule. Der Präsident des Westdeut-
schen Volleyballverbandes überreichte
für die Schulmannschaften je einen
Beachvolleyball und sprach seine Freu-
de aus, dass so viele Schulen sich an
dieser Wettkampfklasse V beteiligten.
Jeder Teilnehmer erhielt eine gemeinsa-
me Urkunde des Sportamtes und FVV. 
Die vom Ausrichter Förderverein Ju-
gendvolleyball Hiltrup übereichten T-
Shirts verweisen eindeutig auf die Inten-
tion Gewalt zu vermeiden und Toleranz
zu üben.

Freudestrahlende Gesichter bei Aktiven und Betreuern nach der Sieger-
ehrung des 13. Spielfestes des FVV.

Sein 25-jähriges Bestehen feierte der
Volleyballkreis Bonn im Spätsommer auf
besondere Weise. Das Startgeld der
Stadtmeisterschaften spendeten die
Sportler komplett der Aktion „Weih-
nachtslicht“ und stockten den Betrag,
den die Teilnehmer und Besucher noch
um Spenden erhöhten, auf eine runde
Summe auf. Vor dem Zweitligaspiel der
SSF Fortuna Bonn gegen den Post SV
Bielefeld überreichten jetzt Fritz Hacke,

Vorsitzender des Volleyballkreises Bonn
und Kreissportwart Gunther Papp der
„Weihnachtslicht“-Mitarbeiterin Silke
Haas einen Scheck über 600 Euro.

(entn. General-Anzeiger)

Die Spende der Volleyballer über-
reichten (v. l.) Fritz Hacke und
Gunther Papp „Weihnachtslicht“-
Mitarbeiterin Silke Haas. 

Foto: Friese

Anläßlich eines Besuchs im Landrat-Lucas-Gymnasium in Leverkusen konnte sich Präsident Matthias Fell
(r.) von der hervorragenden Arbeit in der „Eliteschule des Sports“ überzeugen. Im Beisein von TSV Bayer
04 Geschäftsführer Jürgen Rothe (Bildmitte), wurde das Erfolgsmodell von Oberstudiendirektor Heinz-
Klaus Strick ( 2. v. r.) und Koordinationsleiter Sport, Peter Gatermann (2. v. l.) sowohl aus sportlicher als
auch aus schulischer Sicht vorgestellt. Aufmerksame Zuhörerin, aber auch Berichterstatterin aus eigenem
Erleben war Bundesligaspielerin Laura Ludwig, die seit 2 Jahren die Schule besucht. Die Verbandsspitze
zeigte sich vom hohen Standard der Schule auch in anderen preisgekrönten Disziplinen beeindruckt und
übergab als kleines Dankeschön ein Volleyballnetz und eine Ballspende.

1. Der Zuspieler von Mannschaft Blau ist
Läufer von Position 1. Die Annahme
kommt zu ihm, und er spielt aus der Vor-
derzone den Ball vollständig oberhalb der
Netzoberkante. Anstatt zu einem Angrei-
fer zu passen, tippt der Zuspieler den Ball
gegen den Blockspieler der Mannschaft
Rot. Der Blockspieler berührt den Ball,
bevor er die senkrechte Netzebene voll-
ständig überquert hat. Der 1. Schiedsrich-
ter pfeift und entscheidet auf Spielzugge-
winn für Mannschaft Rot, obwohl danach
ein Abwehrspieler von Mannschaft Blau
den geblockten Ball abwehren kann. Ist
die Entscheidung des 1. Schiedsrichters
korrekt?
Die Entscheidung ist korrekt. Alle Aktio-
nen, bei denen der Ball in Richtung des
Gegners gespielt wird, ausgenommen Auf-
schlag und Block, gelten als Angriffsschlä-
ge (Regel 14.1.1). Ein Angriffsschlag gilt
in dem Moment als ausgeführt, in dem der
Ball die senkrechte Ebene des Netzes voll-
ständig überquert hat oder von einem
Gegner berührt wird (Regel 14.1.3). Hier
ist also der Angriffschlag ausgeführt, als
der Blockspieler von Mannschaft Rot den
Ball berührt. In diesem Moment begeht
Mannschaft Blau einen Fehler, da der Zu-
spieler als Hinterspieler keinen Angriffs-
schlag in der Vorderzone ausführen darf,
wenn sich der Ball beim Schlag vollstän-
dig oberhalb der Netzoberkante befindet
(Regel 14.3.3, siehe auch Regel 14.2.2 und
14.2.3).
2. Der Angriffsschlag eines Spielers von
Mannschaft Rot wird von der Mannschaft
Blau geblockt. Unmittelbar danach
blockiert ein Blockspieler von Mann-
schaft Rot diesen von Mannschaft Blau

geblockten Ball. Alle diese Aktionen fin-
den in der Nähe des Netzes und oberhalb
der Netzoberkante statt. Der 1. Schieds-
richter läßt das Spiel weiterlaufen. Ist das
die korrekte Entscheidung?
Die Entscheidung ist korrekt. Das Blocken
ist eine Aktion von in der Nähe des Netzes
befindlichen und über die Netzoberkante
reichenden Spielern, um den vom Gegner
kommden Ball abzuwehren (Regel 15.1.1).
Dabei ist es unerheblich, ob der Gegner
zuvor einen Angriffsschlag oder einen
Block ausgeführt hat. Nur der gegnerische
Aufschlag darf nicht geblockt werden
(Regel 15.6.3).
3. Der Außenangreifer von Mannschaft
Blau schlägt den Ball sehr hart in den
Block von Mannschaft Rot. Der Ball trifft
zunächst die Hände des Blockspielers,
dann den Kopf des Blockspielers, um
schließlich an eine der bieden Hände des
Blockspielers zurückzuprallen. Danach
wird der Ball von drei anderen Spielern
gespielt, bevor er wieder zu Mannschaft
Blau gelangt. Ist es korrekt, dass der 1.
Schiedsrichter bei Mannschaft Rot die
drei Berührungen des Blockspielers ge-
folgt von drei weiteren Berührungen
durch drei andere Spieler erlaubt?
Die Entscheidung ist korrekt. Grundstätz-
lich hat eine Mannschaft das Recht auf
höchstens drei Schläge, um den Ball
zurückzuspielen (Regel 10.1). Eine Block-
berührung wird dabei nicht als ein Schlag
für die Mannschaft gewertet (Regel
15.4.1). Außerdem dürfen beim Block auf-
einanderfolgende Berührungen (das heis-
st schnell und hintereinander) von einem
oder mehreren Spielern erfolgen, wenn
diese Berührungen innerhalb einer Aktion

stattfin-
den
(Regel
15.2).
Deswegen
wird hier
die gesam-
te Block-
aktion,
auch wenn sie
aus drei Teilaktio-
nen eines Block-
spielers besteht,
insgesamt nicht
als der erste
Schlag von
Mannschaft Rot
gewertet. Auch
hätte der Block-
spieler selbst das
Recht, danach den ersten Schlag der
Mannschaft Rot auszuführen.
4. Der Aufschlag von Mannschaft Blau
berührt die Netzoberkante und dabei auch
leicht eine der beiden Antennen. Der 1.
Schiedsrichter pfeift nicht, da der Ball
beim Überqueren des Netzes dieses be-
rühren darf. Ist die Entscheidung korrekt?
Die Entscheidung ist NICHT korrekt.
Zwar darf beim Aufschlag der Ball beim
Überqueren des Netzes dieses berühren
(Regel 11.2), aber der Aufschlag darf
nicht „aus“ sein (Regel 13.6.2.2). 
Der Ball ist unter anderem „aus“, wenn
er die Antennen, Spannseile, Pfosten oder
das Netz außerhalb der Seitenbänder
berührt (Regel 9.4.3). Die richtige Ent-
scheidung nach dem Pfiff des 1. Schieds-
richter müsste daher lauten: Spielzugver-
lust für Mannschaft Blau!

AKTIONEN AN DER NETZOBERKANTE


